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Frau Susi Schreiber 
Vorsitzende der AfD-Stadtratsfraktion  
      
      

 

 

 

 

       

       

 
 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   08.10.2020 

 
Beantwortung der Anfrage der AfD-Stadtratsfraktion - Anzahl von Asylbewerbern in den 
Haushaltsjahren 2015-2020 in Eisenach (AF-0117/2020) 

 
Sehr geehrte Frau Schreiber, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. und 4. 
Hierbei handelt es sich um Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Aus diesem Grund werden 
diese Fragen nicht beantwortet. 
 
zu 2. 
Analoge Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
 
2015  210.332,23 € 
2016  243.875,26 € 
2017  357.553,99 € 
2018  281.046,54 € 
2019  189.956,06 € 
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zu 3. 
Für 2015 und 2016 kann im Einzelnen keine Aussage zu den Einnahmen nach § 2 AsylbLG getroffen 
werden, da für die Leistungsgewährung von § 2 und § 3 AsylbLG eine Pauschale erstattet wurde. 
 
Ab dem Jahr 2017 wird die Leistung nach § 2 AsylbLG für Asylbewerber vollständig erstattet.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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